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Schon am 6. September wurde in Bern seine Vereidigung vorgenom-
men. Er musste eine Biirgschaft aufbringen fiir alles, was ithm auf dem
Sekretariate anvertraut wurde. Zugleich mit der Wahl ernannte ihn die
Tagsatzung zum Hauptmann im Generalstab. Deswegen wurde er von
Munzinger als Landammann des Kantons Solothurn im Regierungs-
gebdude dieser Stadt vereidigt. Von Arx siedelte nun mit seiner Familie
von Solothurn nach Muri bei Bern iiber, wo thm am 20. November
sein erster Sohn geboren wurde, getauft auf denselben Namen wie sein
Vater. General Dufour war ithm Pate.*

Das Kriegskommissariat hatte die Aufgabe, die verschiedenen Trup-
pen der Kantone zu koordinieren und fiir ihre Ausbildung zu sorgen.
Von Arx’ Wabhl fiel gerade auf einen Zeitpunkt, da der Konflikt zwi-
schen der Tagsatzung und dem Sonderbund sich zuspitzte. Er hatte
genug zu tun, um die vom Kriegskommissariat getroffenen Anordnun-
gen auszufiihren und schriftlich zu fixieren. Am 4. November brach
dann der Sonderbundskrieg aus. Von Arx wird wiahrend des Krieges
entweder in Bern oder dann im Hauptquartier General Dufours
geweilt haben. '

Aus der Zeit nach dem Sonderbundskriege ist ein Brief General
Dufours vom 8. Mirz 1848 an seine Adresse im Nachlass erhalten.
Dufour redet 1thn mit M. le Capitaine an. Dem Inhalt entnehmen wir,
wie gross damals die Ebbe in der eidgendssischen Kriegskasse war;
Dufour bittet 1thn, er mdge ithm eine geniigend grosse Summe Geldes
schicken, um noch Schulden aus dem Jahre 1847 bezahlen zu kon-
nen.*

6. Sekretir in Bern, 1848-1854

Als 1848 der neue Bundesstaat geschaffen war, libernahm das neu-
geschaffene Militdrdepartement die bisherigen Aufgaben des Kriegs-
kommissariates. Seine Leitung trat der nun zum Bundesrat erwéhlte
ehemalige Chef der Freischaren und Freund unseres Adrian von Arx,
Oberst Ulrich Ochsenbein, an. Es stellte sich thm deshalb kein Hin-
dernis entgegen, nun das Sekretariat des Kriegskommissariats mit dem
des EMD vertauschen zu konnen. Am 17. Februar 1849 wurde er vom
Bundesrate fiir dieses Amt gewihlt und zwar mit dem gleichen Gehalt,
das er bisher bezogen hatte. Seine Nachfolger erhielten spiter 300

4 Nach den Angaben der Familie war General Dufour sein Pate; dies aus Freude
dariiber, weil am Geburtstage Adrians 1. — es war der 14, November — Freiburg kapi-
tuliert hatte. Der 20. November, wie er im Register eingetragen ist, wird der Tauftag
gewesen sein. Man muss deshalb annehmen, dass sich Adrian wihrend des Krieges
vorwiegend im Stabe Dufours aufgehalten hat.

¥ Brief im Stadtarchiv Olten.
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Adrian von Arx in
reifen Mannesjahren
(Portrait im Besitz
der Familie).

Franken pro Monat; es i1st deshalb anzunehmen, dass er ebenfalls
dieses Gehalt erhielt, was damals einen guten Lohn bedeutete. Am
4. Februar 1848 wurde er schliesslich zum Major im Generalstabe
befordert.

Das EMD hatte die Aufgabe, die verschiedenen Kontingente der
Kantone in eine neue eidgendssische Armee einzugliedern. Deshalb
gab es auf diesem Departement Aufgaben in Hiille und Fiille. Einmal
wurde die Dufourkarte herausgegeben, fiir die auch der Sekretidr ver-
anwortlich war. Dann musste eine neue Ordnung des gesamten Dienst-
und Militarwesens geschaffen werden, neben allen Korrespondenzen
liber Bewaftnung, Rekrutenschulen, Ausbildungskursen, Aufgeboten
flir die Mannschaften, usw., die mit den verschiedenen Departementen
der Kantone behandelt werden mussten, wober manches nicht rei-
bungslos verlief, weil die Kompetenzen sich ofter iiberschnitten. Man
musste deshalb bald den Bestand des Personal im EMD erhohen.
Wihrend seiner Amtszeit in Bern wurden die Militirreglemente fiir die
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Eine Schriftprobe: Namensunterschrift, 1852.

neue Schweizer Armee geschaffen, wobei von Arx mit der Abfassung
der Texte betraut wurde.*

Wie in Olten und Solothurn beschiiftigte er sich auch in Bern lite-
rarisch. Er schloss sich literarischen Vereinen an und befreundete sich
mit Schauspielern des Theaters. Dazu beschiftigte er sich mit einer
Aufgabe besonderer Art: man hatte den Sonderbundskantonen eine
Kriegsentschadigung von sechs Millionen Franken auferlegt. Die
zumeist armen Kantone hatten Miihe, diese Summe zusammenzu-
bringen. Deshalb kamen einsichtige Manner auf den Gedanken, eine
schweizerische Geldsammlung durchzufiihren ; man nannte sie Natio-
nalsubscripiton. In Bern war es mit der Geldsammlung schlecht
bestellt; deshalb beschlossen die Ortsvereine, Vereinsabende durch-
zufiihren. Die Berner Liedertafel ging mit dem guten Beispiel voran.
Am21. Mirz 1852 fiihrte sie im Theatersaal ein Konzert auf. Von Arx
eroffnete die Veranstaltung mit einem Prolog, der dann im «Bund»
vom 25.Mirz 1852 veroffentlicht wurde. Dieser Prolog war vom
Gedanken der Versohnlichkeit und von einem warmen eidgenossi-
schen Gemeinschaftsgefiihl getragen. Mochte sich von Arx im politi-
schen Kampfe ereifern, hier in seinen Versen spiiren wir sein feinflih-
liges Herz, das sich fiir Arme und Schwache erwidrmen konnte. Ein
Schauspieler, Wilhelm Kunst, mit dem er befreundet war, trug am
Schlusse eine deklamatorische Partie meisterhaft vor.

Wie er in Solothurn Korrespondent des Solothurner Blattes gewesen
war, so wurde er nun in Bern Korrespondent des « Bund».*’ Fiir seine
Arbeiten erhielt er, wie es damals tiblich war, ein Gratisabonnement

% Nachruf in der New Yorker Staatszeitung.
47 Mitteilung von Fehlmann, Redaktor am « Bund».
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dieser Zeitung. Welche Artikel von thm stammen, kann aber kaum
ermittelt werden.

Mit der Annahme der Bundesverfassung hatten Adrian von Arx und
seine Parteifreunde das Ziel erreicht, wofiir sie jahrelang gestritten
hatten. Seine Freude wurde noch vergdssert durch die Wahl Berns zur
Bundeshauptstadt. In seiner Begeisterung dariiber schuf er ein nettes
Biichlein: « Die Phantasien im Berner Kornhauskeller», verfasst am
Silvesterabend des Jahres 1848, an dem denkwiirdigen Tage, da Bern
zur Bundeshauptstadt erkoren wurde. Hauff mit seinen « Phantasien
im Bremer Rathauskeller» hat thn zu diesem Werklein angeregt. Das
Biichlein ist mit Zeichnungen seines Vetters Heinrich von Arx illu-
striert; dieser war Maler in Bern gewesen, ein Schiiler des Solothurners
Frank Buchser.#® Erschienen 1st das Werklein bei Jent und Reinert in
Bern.

Von Arx glaubte nun, dass die Zeit gckommen sei, seinen lange
gehegten Wunsch ausfiihren zu konnen und selbst Biihnenwerke zu
schreiben. 1851 erschien sein erstes Werk, « Der Tag zu Laupeny», ein
historisches Schauspiel in fiinf Akten. Es wurde zuerst in Bern bei
Fischer als Manuskript gedruckt, dann bei Jent und Fischer. Zum
erstenmal wurde es in Bern nach Neujahr 1851 aufgefiihrt. Der
«Bund» vom 8. Januar 1851 rihmte das Werk und die Auffiihrung
sehr, aber im Publikum wurden einige Mingel stark kritisiert. In der
Folge wurde dieses Schauspiel noch nach Jahren auf mehreren Biihnen
aufgefiihrt.

Bald nach der Vollendung des « Der Tag zu Laupen» begann er mit
einem weiteren Stiick : « Der Korporal» oder « Die Heimatlose», eben-
falls ein Schauspiel in fiinf Akten. Nach einem Briefe, den er an seinen
Bruder Adolf*® in Olten schrieb, fing er mit diesem Stiick am 11. Fe-
bruar 1850 an und fiihrte es am Silvesterabend 1850 zu Ende. Wie aus
dem Briefe hervorgeht, war er sich der Méangel im «Der Tag zu Lau-
pen» bewusst, wenn er schreibt : «Es ist ein flinfaktiges Schauspiel, das
jedenfalls viel besser ist als der Tag zu Laupen. Es hat mich schrecklich
viel Miihe gekostet, und oft habe ich in einer Anwandlung und aus
Kleinmuth, Alles zerreissen wollen; dann habe ich wieder gedacht,
dass der Doktor®® meinen Plan gebilligt, und so bin ich endlich doch
ans Ziel gelangt . . .»

Das Stiick schildert drastisch das Elend der Heimatlosen, wie es einst
bei uns im Schweizerlande der Fall war. In erschiitternden Szenen

48 Biographie des Heinrich von Arx in von Arx: Geschichle der Familie von Arx,
N. 93.

9 Brief vom 31. Dezember 1850.

50 Dieser Doktor ist vermutlich Dr. Viktor Munzinger in Olten. Er hat auch die
Erstauffiihrung in Bern besucht.
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deckt es auf, wie alle die, welche einst ohne ein Recht auf Heimat zu
besitzen, von Dorf zu Dorf, von Land zu Land gejagt wurden, meistens
ohne Schuld Geiéchtete waren, die nichts weiter verbrochen hatten, als
kein Biirgerrecht zu besitzen. Schon ldngst hatten einsichtige Leute in
den einzelnen Kantonen versucht, diesen Armsten zu helfen. Endlich
wurde thnen durch Bundesgesetz vom 3. Dezember 1850 das Biirger-
recht der Gemeinde, in der sie sich zu diesem Zeitpunkt gerade auf-
hielten, zuerkannt. Damit hatte ein trauriges Kapitel in unserer
Geschichte seinen Abschluss gefunden. Aber so leicht liess sich dieses
Gesetz nicht durchfiihren. Noch lange striubten sich viele Gemeinden,
die Heimatlosen in ihr Biirgerrecht aufzunehmen. Noch nach Jahr-
zehnten begegnete man ihren Familien mit Misstrauen und mit
Geringschitzung. Dieses Schauspiel sollte nun fiir diese Ungliickli-
chen Verstindnis und eine freundlichere Stimmung zur Erleichterung
ithrer Einblirgerung schaffen. Auch es ist auf mehreren Biihnen der
Schweiz und sogar des Auslandes aufgefiihrt worden.

Adrian von Arx verfasste noch ein drittes Schauspiel: « Das Land-
recht von Solothurn 1492.» Es wurde nicht so bekannt wie die beiden
andern, ward aber dennoch oOfters inszeniert. Stephan Born in Murten
druckte es 1852 zum erstenmal.

Den hochsten Triumph als Dichter erlebte von Arx, als sein Schau-
spiel, « Der Tag zu Laupen», von der Theatergesellschaft Hehl in
Basel im Oktober 1851 aufgefiihrt wurde. Vor einem begeisterten
Publikum und in Anwesenheit seiner Frau wurde er mit dem Dich-
terkranz gekront.3!

Von Arx war auch ein vorziiglicher Deklamator. Im November
1853 veranstaltete die Solothurner Liedertafel unter ihrem Musikleh-
rer Rotschi ein Konzert mit Liedern von Abt. Die Deklamationen
dazu trug von Arx vor. Sein Vortrag fand im Oltner Wochenblatt vom
15. November grossen Beifall.

Je mehr er sich in seine literarische Tatigkeit vertiefte, um so mehr
entfremdete er sich leider seiner Berufsarbeit i1m Bureau: sie mochte
ihm nicht mehr gefallen. In seinen Arbeiten kamen Unregelméssigkei-
ten vor. Vermutlich haben sich auch seine Bureaugehilfen nicht durch
sonderlich fleissige Arbeit ausgezeichnet. Deswegen wurde er von kon-
servativer Seite angegriffen. So lesen wir in der Abendausgabe der
«Eidgenossischen Zeitung» vom 30. Marz 1852: «Es grenzt ans
Unglaubliche, wenn man von den Konfusionen hort, die beim Eidge-
nossischen Militirdepartement in Bern vorgehen sollen.» Hier einige
Miisterchen: Nun zidhlt die Zeitung einige schwere Verfehlungen auf,
fiir die das EMD die Verantwortung trage. Am Schlusse heisst es dann:

5! Biographie 1.
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«Flr einmal genug. Wem diese saubere Ordnung nicht gefillt, der
troste sich mit den herrlichen Tragodien und Komdodien, welche thm
als Ersatz von dem eidgendssischen Tyrtidus, dem Sekretdr des Mili-
tardepartementes Herrn von Arx prisentiert werden.»

Dieser Angriff war scharf. Vergeblich suchte sich der Betroffene
durch eine Erwiderung im «Bund» vom 5. April 1852 zu wehren.
Dafiir wurde er um so hdrter vom Sekretér der Militdarverwaltung des
Kantons Graubiinden im « Bund» vom 11. April angegriffen.

Schlimm wurde es dann fiir von Arx, als dem Bundesrat der
Geschiftsbericht der Kommission fiir Inspektionen im August 185352
vorgelegt wurde. Darin steht: « Geschéftsfiihrung auf den Bureaux.
Die Kommission fand dieselbe im Ganzen befriedigend. Geschifts-
riickstande erzeigten sich nicht, die Anlage der Controlen, Biicher und
Akten waren 1in Ordnung; jedoch muss die Kommission den Antrag
liber gleichmassige Anlage und Durchfiihrung der Registratur, den sie
bei der Geschiftsabteilung der Bundeskanzlei stellte, vorziiglich auf
die Bureaux des Militirdepartementes beziehen, indem auf diesem die
Einrichtung sehr verschieden und zum Theile hochst unzweckmassig
ist und in den einzelnen Bureaux nach Verlauf von einer lingern Reihe
von Jahren und bei einem Wechsel des Personals kaum mehr brauch-
bar sein wird . . .»

Die Lage wurde fiir von Arx zunehmend unertriaglicher; man rech-
nete bereits mit einem Wechsel des Personals im EMD. Seine Stellung
war bedroht, und seine alten Freunde konnten thm nicht mehr helfen.
Josef Munzinger war krank, ja dem Tode nahe; die Stellung Ochsen-
beins, seines Chefs, war ebenfalls sehr gefdhrdet. Die Berner hatten ihn
am 25. Oktober 1851 nicht mehr in den Nationalrat gewihlt. Auch er
musste spater seine Demission als Bundesrat einreichen!

Es darf aber zur Ehrenrettung von Adrian von Arx gesagt werden,
dass die Neuordnung des schweizerischen Militdrwesens nach der Ein-
flihrung der Bundesverfassung mit dem Zusammenspiel der 25 ver-
schiedenen Militardirektionen, die gewohnt waren, selbstindig zu han-
deln, einen tlichtigen und energischen Organisator erfordert hitte, der
eben von Arx als kiinstlerisch veranlagter Mensch nicht sein konnte.
Auch seine Nachfolger blieben nicht lange im Amte.33

So musste er gechen! Am 3 1. Januar 1854 reichte er sein Entlassungs-
schreiben ein. Dariiber lesen wir im Tagblatt der Stadt St. Gallen
folgenden Kommentar: « Nach der Thurgauer Zeitung hat der eidge-
nossische Kriegssekretir, von Arx, seine Entlassung eingegeben. Auf

52 Geschdfisfiihrung des Bundesrates, S. 331.

53 Sein Nachfolger demissionierte schon im Oktober 1854 ; nachher blieb die Stelle
lange unbesetzt. Militdrkanzlei, S. 296. Siehe auch Einsendungen im Basler Intelligenz-
blatt 1854.
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den eidgendssischen Bureaux bestehen sehr genaue Vorschriften in
Bezug auf die Einhaltung der Kanzleistunden, und da der Betreffende
auch in neuerer Zeit sich nicht ganz an dieselben gehalten haben soll,
so soll fiir thn die Nothwendigkeit zu resignieren entstanden seyn.» In
der Bundesratssitzung vom 1. Februar 1854 wurde seine Demission,
die als selbstverstiandlich erschien, angenommen.

Fiir Adrian von Arx war der Verlust dieser Stelle ein Sturz in die
Tiefe. Wie sollte er fortan seine immer grosser gewordene Familie
erndahren konnen ? Denn zu seinem Erstgeborenen Adrian hatten sich
zwel weitere Knaben gesellt: Bruno, geb. 1848, und Adolf, geb. 1853.
Wie und wo sollte er nun eine Stelle finden, die ihm und seiner Familie
einen geniigenden Lebensunterhalt bot ? Da es im Bericht des Bundes-
rates hiess, es bleibe dem EMD tiberlassen, ihn 1n geeigneter Weise zu
beschiftigen, bewarb er sich am 17. Marz 185434 nochmals um die
Stelle eines Bureauxchefs im EMD. Aber vergeblich: man wollte
nichts mehr von ihm wissen.

In dieser verzweifelten Lage sollte er nun vom Bunde eine Aufgabe
iibernehmen, die hohe Anforderungen an Mut, Kraft und Gesundheit
stellte. 1853 war ein Krieg zwischen den Russen und den Tiirken
ausgebrochen und in den Offizierskreisen’ kam die Rede auf, die
Schweiz moge einen tiichtigen, befihigten Offizier in den Orient ent-
senden. Auf dem Kriegsschauplatz sollte er das Geschehen unmittel-
bar verfolgen, um daraus Nutzen fiir die Schweizer Armee ziehen zu
konnen. Eine solche Mission kam von Arx wie gewiinscht, um sich
bewidhren zu konnen. War er sich aber auch bewusst, welche Strapazen
ein solches Unternhmen ithm auferlegte ? Da er mittellos war, stellte er
anden Bundesrat ein Gesuch um Unterstiitzung. In seiner Sitzung vom
7. April 1854 gewihrte ithm dieser einen Beitrag von 1500 Franken,
der, wie sich zeigen sollte, viel zu klein bemessen war. Diese Summe
sollte thm in Raten ausbezahlt werden, 200 Franken in Paris, 300
Franken in Marseille und 1000 Franken in Konstantinopel. Man war
im Bundeshause auf dusserste Sparsamkeit eingestellt und fiir Aufga-
ben im Auslande, auch wenn sie im Interesse des Landes lagen, hatte
man wenig Sinn.

7. Bei der tiirkischen Orientarmee im Krimkrieg

Wihrend Adrian von Arx seine Vorbereitungen fiir die Reise in den
Orient traf, war dort der Krieg in vollem Gange. Zar Nikolaus I.

54 27 Personaldienst EMD, Archiv Nr. 29, Bd. L.
55 « Bund», 10. Midrz 1854.

214



	Sekretär in Bern, 1848-1854

